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Sitzung vom  03. März 2020  

Beschl. Nr. 2020-51 

K1.1.1 Allgemeine und komplexe Akten 
Leitungskataster und Datenhaltung; Kreditabrechnung 

 
 
Ausgangslage 
 
Das Leitungskataster wurde mit einem veralteten Datenmodell betrieben und eine 
zeitgemässe zentrale Datenhaltung war nicht möglich. Aufgrund dessen waren 
Aktualisierungen des Generellen Entwässerungsplans (GEP) sowie des Generellen 
Wasserversorgungsprojekts (GWP) aufwendig und an externe Datenlieferanten gebunden. 
 
Mit folgendem Beschluss hat der Stadtrat die Umsetzung beschlossen und einen 
entsprechenden gebundenen Kredit bewilligt und freigegeben: 
 
SRB 2018-3  Leitungskataster und Datenbewirtschaftung; Kreditbewilligung und -freigabe  
 
Projektrealisierung 
 
Um die Daten zentral zu bewirtschaften wurde ein Datacenter namens „Geonis“ aufgebaut, 
das seit Januar 2019 betrieben wird. Im Leitungskataster (Wasser, Abwasser, etc.) können 
Zustandsdaten, Pläne und weitere Dokumente systematisch sowie zeitgemäss gespeichert 
und abgerufen werden. 
 
Insbesondere der Generelle Entwässerungsplan (GEP) und das Generelle 
Wasserversorgungsprojekt (GWP) können einfacher nachgeführt werden. 
 
Kreditabrechung 
 

Leitungskataster und Datenhaltung 

Konto: Kanalisation Wasser Gesamt 

Konto-Nr., HRM 1: 301.5810.04 400.5810.04  

Konto-Nr., HRM 2: 301.5290.04 400.5290.04  

Währung: CHF CHF CHF 

SRB 2018-3 200‘000.00 95‘000.00 295‘000.00 

Bewilligte Kredite inkl. MwSt. 200‘000.00 95‘000.00 295‘000.00 

Bauabrechnung 198'040.71 85'155.51 283'196.22 

MwSt. 14'471.94 6'673.74 21'145.68 

Gesamtkosten 212'512.65 91'829.25 304'341.90 

Differenz in CHF 12'512.65 -3'170.75 9'341.90 

Abweichung in Prozent   3.1 % 

 
Das Projekt konnte planmässig umgesetzt und im Rahmen des Kredites abgerechnet 
werden. Die Mehrkosten betragen 3.1 %, was mit einem erhöhten Koordinationsaufwand 
zwischen den externen Datenlieferanten und aufwendigeren Entscheidungsfindungen zu 
erklären ist. 
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Es wurden keine Staatsbeiträge geleistet. 
 
Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 47a Ziff. 
4 der Gemeindeordnung, folgenden 
 
 
 

Beschluss: 

1 Die Kreditabrechnung für die zentrale Datenhaltung und den Leitungskataster im 
Betrag von CHF 304'341.90 inkl. MwSt. (Kreditbetrag: CHF 295‘000.00 inkl. MwSt.) 
zulasten folgender Konten, wird genehmigt: 
 
1.1 Kto. Nr. 301.5810.04 (HRM 1)/301.5290.04 (HRM 2) CHF 212'512.65 
1.2 Kto. Nr. 400.5810.04 (HRM 1)/400.5290.04 (HRM 2) CHF   91'829.25 

 
2 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
3 Mitteilung an: 

 
3.1 Ressortleiter Werkbetriebe 
3.2 Ressortleiter Finanzen 
3.3 Beauftragte Ingenieure (mit separatem Schreiben) 
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